
RAPS CODE OF CONDUCT 
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Als RAPS Gruppe bekennen wir uns dazu, verantwortungsvoll, gesetzestreu 
und nachhaltig zu handeln. Unsere Leitlinien haben wir im vorliegenden Kodex, 
im Einklang mit den Inhalten der OECD- Leitsätze, des BSCI-Verhaltenskodex 
und der ILO-Konventionen, zusammengefasst. 
Dieser definiert unsere Grundsätze und damit auch die Anforderungen, die wir 
an unsere Mitarbeitenden sowie an unsere Geschäftspartner*innen stellen. 
Dieser Kodex gilt für alle Unternehmen der RAPS Gruppe, die wir im weiteren 
Text als „RAPS“ zusammenfassen. Als Mitarbeiter*in oder Geschäftspartner*in 
von RAPS verpflichten Sie sich, diese Leitlinien vollumfänglich auch Lieferanten, 
Dienstleistern und Subunternehmern in angemessener Form aufzuerlegen, 
sofern Sie zur Untervergabe berechtigt sind.
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1. SELBSTVERPFLICHTUNG DES MANAGEMENTS

Der vorliegende Kodex gilt für alle Mit-
arbeitenden der RAPS Gruppe. Ins-
besondere das Management bekennt sich 
dazu, diesem Kodex verpflichtet zu sein 
und die darin beschriebenen Leitlinien ein-
zuhalten und für deren Umsetzung einzu-
stehen.

2. ANFORDERUNGEN

2.1. ETHISCHES GESCHÄFTSVERHALTEN

2.1.1. WIR HALTEN GESETZE UND 
VORSCHRIFTEN EIN

RAPS respektiert das geltende Recht und 
hält Gesetze und Vorschriften ein – in 

Übereinstimmung mit den OECD-Leit-
sätzen (Kapitel 7 und 10). Dasselbe er-
warten wir von unseren Mitarbeitenden und 
Geschäftspartner*innen. Unter „Gesetze“ 
fassen wir deutsche, ausländische oder 
überstaatliche Gesetze, Verordnungen, 
Konventionen oder sonstige Vorschriften 
zusammen und schließen Gesetze bei-
spielsweise zu Gesundheit, Sicherheit, 
Umwelt, Wettbewerb, Zöllen oder dem 
individuellen oder kollektiven Arbeitsrecht 
ausdrücklich mit ein. Zudem möchten 
wir nochmals deutlich machen, dass es 
gesetzlich verboten ist, andere Personen, 
Parteien oder Unternehmen zu ungesetz-
lichen Handlungen zu veranlassen oder an 
solchen Handlungen mitzuwirken.
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2.1.2. WIR DULDEN KEINEN VERSTOSS 
GEGEN DAS KORRUPTIONSGESETZ

Bestechung und Vorteilnahme sind strafbar 
– auch wenn sie im Ausland begonnen oder 
begangen wurden. RAPS achtet die inter-
nationalen Konventionen zur Bekämpfung 
der Korruption - in Übereinstimmung mit 
den OECD-Leitsätzen (Kaptiel 7) - von Amts-
tragenden sowie von Mitarbeitenden der 
öffentlichen Verwaltung und im geschäft-
lichen Verkehr und erwartet dies auch 
ausnahmslos von eigenen Mitarbeitenden 
sowie von Geschäftspartner*innen. Ent-
sprechend dürfen Mitarbeitende von 
RAPS im Rahmen ihrer Tätigkeit von Ge-
schäftspartner*innen weder persönliche 
Vorteile fordern noch dürfen sie solche 
annehmen. Als Geschäftspartner*in von 
RAPS erkennen Sie an, dass Sie unseren 
Mitarbeitenden keine persönlichen Vorteile 
oder Geschenke anbieten dürfen, die ge-
eignet sein könnten, deren Geschäftsent-
scheidungen zu beeinflussen. Beachten Sie 
unbedingt die Aufzeichnungspflichten nach 
den Korruptionsgesetzen.

2.1.3. WIR HALTEN DIE REGELN DES 
FAIREN WETTBEWERBS EIN 

RAPS duldet keine wettbewerbswidrigen 
Absprachen und erwartet von den Ge-
schäftspartner*innen die Einhaltung der 
geltenden Kartellgesetze. Unlautere Ge-
schäftspraktiken, wie Preisabsprachen, 
Manipulationen des Absatzvolumens und 
künstlicher Aufteilung des Marktes in Zu-
sammenarbeit mit Wettbewerbern, mit 
dem Ziel Wettbewerbsvorteile zu erlangen, 
lehnen wir ab. 

2.1.4. VERPFLICHTUNG ZUR 
VERSCHWIEGENHEIT  
UND ZUM SCHUTZ VON 
GESCHÄFTSGEHEIMNISSEN

Als Geschäftspartner*in stellt Ihnen 
RAPS möglicherweise vertrauliche 
Informationen zur Verfügung, die Sie für 
Verhandlungen, Angebote und für die 
spätere Vertragsdurchführung benötigen. 
Sie sind verpflichtet, über alle Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse sowie sonstigen 
internen Angelegenheiten von RAPS Still-
schweigen zu wahren. Als vertraulich 
gelten jedoch nicht nur Informationen, die 
ausdrücklich als solche gekennzeichnet 
sind, sondern auch jene, von denen an-
zunehmen ist, dass sie nicht öffentlich 
bekannt sind und auch nicht bekannt 
werden sollen. Dazu zählen unter anderem 
Informationen, die für Wettbewerber von 
Nutzen sein oder RAPS oder anderen Ge-
schäftspartner*innen schaden könnten. 
Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit be-
steht sowohl während der Dauer des Ver-
tragsverhältnisses als auch nach dessen 
Beendigung. Als Mitarbeiter*in oder Ge-
schäftspartner*in verpflichten Sie sich 
dazu, vertrauliche Informationen vor un-
befugter Einsicht durch Dritte zu schützen. 
Insbesondere als Geschäftspartner*in  
müssen Sie sicherstellen, dass vertrau-
liche Informationen nur an Mitarbeitende 
weitergegeben werden, sofern diese sie 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen 
und sie gleichfalls per Arbeitsvertrag oder 
Geheimhaltungsvereinbarung zur Vertrau-
lichkeit verpflichtet sind.
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2.1.5. PRIVATINTERESSE UND DIE 
INTERESSEN DES UNTERNEHMENS  
SIND GETRENNT ZU HALTEN

Als Mitarbeiter*in von RAPS verpflichten 
Sie sich, Geschäftsentscheidungen aus-
schließlich im Interesse von RAPS zu 
treffen und diese nicht von persönlichen 
Interessen beeinflussen zu lassen. Für 
Geschäftspartner*innen von RAPS gilt: 
Sie dürfen weder auf die persönlichen 
Interessen von Mitarbeitenden von RAPS 
noch auf die derer nahestehenden Personen 
einwirken. Für RAPS zählen bei der Ent-
scheidung über die Geschäftsbeziehung 
nur sachliche Kriterien: Lieferanten 
wählen wir grundsätzlich nur nach sach-
gerechten, objektiven Kriterien aus. Dazu 
zählen insbesondere Qualität, Qualitäts-
management, Zuverlässigkeit, Preis, nach-
haltiges Wirtschaften, technologischer 
Standard sowie die Eignung von Produkten 
und Services. Ein wichtiges Kriterium für 
RAPS ist außerdem das Bestehen einer 
lang andauernden und konfliktfreien Ge-
schäftsbeziehung. Unsere Mitarbeitenden 
und Geschäftspartner*innen verpflichten 
sich dazu, Vertragsabschlüsse weder 
von persönlichen Beziehungen noch von 
persönlichen Interessen beeinflussen zu 
lassen. Besteht ein Interessenskonflikt, 
verpflichten Sie sich als Mitarbeiter*in 
sowie als Geschäftspartner*in, diesen wie 
später beschrieben offenzulegen.

2.1.6. WIR STELLEN 
DATENSCHUTZ, SCHUTZ VON 
UNTERNEHMENSEIGENTUM UND 
GEISTIGEM EIGENTUM SICHER  

Persönlichkeitsrechte unserer Mit-
arbeiter*innen und Geschäfts-
partner*innen werden im Einklang mit 
den geltenden gesetzlichen Vorgaben 
respektiert. Unternehmenseigentum wird 
ausschließlich für betriebliche Zwecke ge-
nutzt, ein sorgsamer Umgang damit ist 
genauso selbstverständlich wie der Schutz 
vor Verlust oder Missbrauch. Insbesondere 
bei Wissensaustausch und bei Austausch 
von Technologien sind die Rechte am 
geistigen Eigentum sowohl unserer Mit-
arbeiter*innen als auch der Geschäfts-
partner*innen durch entsprechende Vor-
kehrungen zu wahren.

In einer Zeit, in der Cyberkriminalität und 
Datenschutzverletzungen immer häufiger 
werden, ist eine ganzheitliche Betrachtung 
unabdingbar, um die Sicherheitsrisken zu 
identifizieren und durch geeignete Maß-
nahmen zu minimieren. Wir sehen dies 
als gemeinsame Verantwortung aller 
Mitarbeiter*innen, aber auch Geschäfts-
partner*innen an und fordern Sie auf, 
Regelungen zu schaffen, die IT-Sicherheit 
gewährleisten.
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2.1.7. MARKETING/SOCIAL MEDIA 

Unsere Marktpräsenz zeichnet sich 
durch sachliche Informationen, trans-
parente Kommunikation und eine klare, 
werteorientierte Positionierung aus. Wir 
machen keine Versprechungen, die wir 
nicht halten können, und vermeiden jede 
Form irreführender Aussagen – ins-
besondere in Bezug auf Produkteigen-
schaften, Wirkversprechen oder gesetz-
lich regulierte Angaben wie Health oder 
Nutrition Claims.. Wir nutzen soziale Medien 
verantwortungsbewusst. Unsere Präsenz 
in sozialen Netzwerken ist professionell, 
respektvoll und stets sachlich wir er-
warten von unseren Mitarbeiter*innen  
 
und Geschäftspartner*innen, dass sie bei 
der Nutzung sozialer Medien die gleichen 
Standards anwenden, wenn ein direkter 
oder indirekter Bezug zu RAPS zu er-
kennen ist – auch auf privaten Accounts. 
Vertrauliche Informationen dürfen nicht 
veröffentlicht werden. Kritik sollte intern 
geäußert werden, nicht öffentlich..

Unsere Kommunikationsrichtlinien gelten 
für alle Kanäle – von Produktbroschüren 
und Websites über Messen bis hin zu 
LinkedIn, Instagram oder Branchenplatt-
formen.
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2.2. ÖKOLOGISCHE VERANTWORTUNG 

2.2.1. WIR VERPFLICHTEN UNS ZUM 
SCHUTZ VON UMWELT UND KLIMA

Einer unserer Grundwerte bei RAPS ist 
es, mit Umweltressourcen so schonend 
und bewusst wie irgend möglich umzu-
gehen. An oberster Stelle steht für uns, 
Gefährdungen für Menschen und Umwelt 
zu vermeiden. Wir arbeiten stetig daran, 
alle Verfahren und Prozesse kontinuierlich 
so zu verbessern, dass wir Ressourcen 
sparen und Emissionen möglichst gering 
halten, um so Umweltbelastungen immer 
weiter zu reduzieren und zum Artenschutz 
beizutragen.
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2.2.2. WIR ADRESSIEREN KERNTHEMEN  

a) aus Umwelt- und Energiestandards 
(Emissionen, Ableitungen in Gewässer, 
Energieverbrauch/-effizienz, Erzeugung 
von Abfall, Flächenverbrauch/biologische 
Vielfalt),  

b) aus dem Lieferkettensorgfaltspflicht
engesetz LkSG, § 3 Abs. 3 - Einhaltung 
bestimmter Pflichten des Minamata-
Übereinkommens (Quecksilber), des 
Stockholmer Übereinkommens über per-
sistente organische Schadstoffe (per-
sistente organische Schadstoffe - POP) 
und des Basler Übereinkommens zur Aus-
fuhr gefährlicher Abfälle, falls zutreffend,

sowie 

c) aus der EU-Verordnung 2023/1115 gegen 
Entwaldung - sofern in der Lieferkette 
Holz, Kaffee, Kakao, Kautschuk, Palmöl, 
Rinder oder Soja vorhanden sind

und erwarten dies gleichermaßen von 
unseren Geschäftspartner*innen.

Wir achten bei unseren Geschäftstätig-
keiten darauf – im Einklang mit § 2 Abs. 
2 Nr. 9, 10  des LkSG -, dass diese die 
natürliche Lebensgrundlage der Be-
teiligten in der Wertschöpfungskette 
nicht beeinträchtigen. Unsere Geschäfts-
partner*innen unterliegen ebenfalls dieser 
Verpflichtung: Der Landerwerb, dessen 
Nutzung sowie die Nutzung von Wäldern 
und Gewässern müssen in Überein-
stimmung mit den geltenden Gesetzen und 
mit der freien und vorherigen Zustimmung 
der lokalen Gemeinden und betroffenen 
Interessengruppen erfolgen.

Auch in der Auswahl unserer Lieferanten 
ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium. 
Für unsere Mitarbeiter*innen und Ge-
schäftspartner*innen ist nachhaltiges 
Handeln verpflichtend: Bitte seien Sie sich 
dessen bewusst, dass jeder noch so kleine 
Beitrag zählt.
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2.3. SOZIALE VERANTWORTUNG  

2.3.1. MENSCHENRECHTE UND SOZIALE 
VERANTWORTUNG

RAPS erwartet von Geschäfts-
partner*innen die Einhaltung der inter-
national anerkannten Menschenrechte 
unter Beachtung der hierzu geltenden 
Gesetze, insbesondere solcher zum Schutz 
von Arbeitnehmer*innen. Geschäfts-
partner*innen verpflichten sich gegenüber 
RAPS, darauf hinzuwirken, dass diese 
Standards ebenso bei ihren Vorlieferanten 
eingehalten werden. Diese Standards 
schließen ein: Keinerlei Duldung jeglicher 
Form von Zwangsarbeit¹, keine körperliche  

 
 
 
 
Züchtigung¹, Versammlungsfreiheit², keine 
Kinderarbeit³ im Sinne der anwendbaren 
nationalen Gesetze, der Konventionen der 
International Labour Organization ILO und 
in Übereinstimmung mit dem BSCI-Kodex.

¹: ILO-Konventionen Nr. 29 und 105
²: �ILO-Konventionen Nr. 11, 87, 98, 135 und 

154
³: �ILO-Konventionen Nr. 10, 79, 138, 142 

und 182 und Empfehlung 146.
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Regelungen hinsichtlich der Beschäfti
gungsverhältnisse (Vergütung⁴, Arbeits-
zeit⁵) werden in Übereinstimmung mit dem 
BSCI-Kodex und den ILO-Konventionen ge-
troffen. 
⁴: �ILO-Konventionen Nr. 12, 26, 101, 102 

und 131
⁵: �ILO-Konventionen Nr. 1 und 14 und der 

ILO-Empfehlung 116 

2.3.2. WIR LEBEN DIVERSITÄT, 
INKLUSION UND GLEICHBERECHTIGUNG

Die RAPS Gruppe bekennt sich ausdrück-
lich zu Diversität, Inklusion und Gleich-
berechtigung. Wir sind der tiefen Über-
zeugung, dass die Vielfalt und Individualität 
unserer Mitarbeitenden ein großes 
Potenzial ist, das es zu fördern und zu 
schützen gilt. Daher sehen wir es als 
zentrale Aufgabe, ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, in dem Vielfalt gewürdigt wird 
und in dem jeder einzelne Mensch Wert-
schätzung erfährt. 

In unserem Arbeitsalltag findet das Be-
kenntnis zu Diversität, Inklusion und 
Gleichberechtigung vielfältigen Ausdruck: 
So zählen bei der Auswahl, Entwicklung, 
Förderung und Bezahlung unserer Be-
schäftigten alleine individuelle Fähigkeiten, 
Qualifikation und Engagement.

2.3.3. WIR LEHNEN DISKRIMINIERUNG AB

Wir lehnen jegliche Form offener oder sub-
tiler Diskriminierung⁶ ab. Das bezieht sich 
auf Merkmale wie Geschlecht, Identität 
und sexuelle Orientierung, nationale und 
ethnische Herkunft, Hautfarbe, Religion, 
Alter sowie Behinderungen, und schließt 
weitere individuelle Merkmale mit ein. Das 
Management von RAPS duldet keinerlei 
strukturellen oder individuellen Verstöße 
gegen diese Werte. 

⁶: �In Übereinstimmung mit dem BSCI-
Kodex und den ILO-Konventionen Nr. 
100, 111, 143, 158, 159, 169 und 183.

Als Mitarbeiter*in von RAPS sind Sie dazu 
angehalten, zu einem respektvollen Mit-
einander beizutragen. Dazu gehört auch, 
mögliche Verstöße auch gegen Dritte nicht 
zu ignorieren. Sie sollen, genau wie jede 
andere Person, die bei der RAPS Gruppe 
arbeitet, geschützt sein gegen jegliche 
Form von persönlicher Belästigung wie 
Schikanen, unerwünschte sexuelle An-
näherungen oder Körperkontakt, unsitt-
liche Aufforderungen und Angebote, an-
zügliche, beleidigende oder erniedrigende 
„Witze“ , Bemerkungen oder Hand-
lungen. Ebenso klar stehen wir gegen 
einschüchterndes oder bedrohliches Ver-
halten, Übergriffe und Gewalt am Arbeits-
platz. Das Führungsteam von RAPS sichert 
zu, jegliche Verstöße gegen diese Werte 
äußerst ernst zu nehmen, vertraulich zu 
behandeln und die Menschen zu schützen, 
die solche Übergriffe melden oder deren 
Opfer sind.
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2.3.4. SICHERHEIT UND GESUNDHEIT

Ihre Sicherheit und Gesundheit als Mit-
arbeiter*in haben hohe Priorität⁷. Ent-
sprechend großen Wert legen wir darauf, 
dass Sie neben gesetzlichen Regelungen 
und Branchenstandards auch unsere 
Gesundheits- und Arbeitsschutzrichtlinien 
strikt einhalten.

Insbesondere von unseren Führungs-
kräften erwarten wir, dass sie für ein 
Arbeitsumfeld sorgen, das der körper-
lichen wie der mentalen und psychischen 
Gesundheit zuträglich ist. Sie als Mit-
arbeiter*in können dazu einen wesent-
lichen Beitrag leisten, indem Sie mit einem  
 
 
hohen Maß an Eigenverantwortung und 
Selbstfürsorge handeln. Halten Sie die 
Arbeits- und Ruhezeiten ein, sprechen Sie 
belastende Situationen an und fordern Sie 
gegebenenfalls Unterstützung ein.

⁷: �in Übereinstimmung mit den ILO-
Konventionen 155, und den ILO-
Empfehlungen 164 und 190

2.3.5. PRODUKTQUALITÄT UND 
PRODUKTSICHERHEIT

Qualitativ hochwertige, authentische und 
sichere Rohstoffe sind die Grundlage für 
den Erfolg unseres Unternehmens. Die 
gesundheitliche Unbedenklichkeit unserer 
Produkte stellen wir laufend sicher. Diesen 
Wettbewerbs- und Qualitätsvorsprung 
geben wir gerne an unsere Kunden für 
unseren gemeinsamen Geschäftserfolg 
weiter. Lebensmittelsicherheit und Legali-
tät sind nicht verhandelbar.

Von unseren Geschäftspartner*innen er-
warten wir, dass sie ebenso hohe Maßstäbe 
bei sich anlegen.

2.3.6. KOMMUNIKATION, MOTIVATION 
UND ENGAGEMENT

Als Unternehmen sind wir nur dann erfolg-
reich, wenn wir motivierte und engagierte 
Mitarbeitende für unser Unternehmen 
gewinnen und halten können. Wert-
schätzung und Anerkennung sind Voraus-
setzung für Motivation und Engagement. 
Eine wichtige Rolle spielen dabei eine 
offene und angstfreie Kommunikations-
kultur und faires Feedback. Wir legen 
Wert auf Gespräche auf Augenhöhe und 
betrachten unterschiedliche Blickwinkel 
und Meinungen als Bereicherung. Wir 
wissen, dass wir gemeinsame Ziele nur 
dann erreichen, wenn eine vertrauensvolle 
Kommunikation möglich ist.
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3. UMSETZUNG

3.1. DER KODEX IST EINZUHALTEN 
– VERSTÖSSE DAGEGEN SIND 
TRANSPARENT

Das Führungsteam von RAPS ist dafür ver-
antwortlich, dass dieser Kodex eingehalten 
wird und nimmt diese Aufgabe sehr ernst. 
Sollten Sie als Mitarbeiter*in oder Ge-
schäftspartner*in innerhalb Ihrer Liefer-
kette Hinweise erlangen, die Verstöße 
gegen diese Leitlinien vermuten lassen, 
erwartet RAPS, unverzüglich und voll-
umfänglich davon unterrichtet zu werden 
– und zwar unabhängig davon, ob dies Sie 
selbst, Ihre direkten Mitarbeitenden und 
Kolleg*innen oder weitere Mitarbeitende 
von RAPS betrifft. Sie können sich jederzeit 
entweder an Ihre*n Ansprechpartner*in 
bei RAPS oder per E-Mail an 

 
 
 
 
 
anonym-raps@raps.com 

wenden. Sollten Sie davon ausgehen, dass 
Ihnen durch die Mitteilung Nachteile ent-
stehen könnten, so sichern wir Ihnen die 
zunächst vertrauliche Untersuchung des 
möglichen Verstoßes zu.

Bei tatsächlichen Verstößen erwarten wir 
von unseren Geschäftspartner*innen, dass 
sie sich um Abstellung dieser kümmern 
und uns informieren. Sollten keine Maß-
nahmen zur Abstellung ergriffen werden, 
erwägen wir als letzten Schritt eine Be-
endigung der Geschäftsbeziehung.
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3.2. KENNTNISNAHME 
UND EINVERSTÄNDNIS 
GESCHÄFTSPARTNER*IN

Als Geschäftspartner*in erhalten Sie 
diesen Kodex als Vertragsbestandteil 
und verpflichten sich, verantwortungsvoll 
zu handeln und sich an die aufgeführten 
Grundsätze / Anforderungen zu halten und 
alle erforderlichen Maßnahmen zur Um-
setzung und Überwachung des Kodex zu 
ergreifen.

Die Geschäftspartner*innen erklären sich 
damit einverstanden, dass RAPS die Ein-
haltung mithilfe von Maßnahmen über-
prüft. 


